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Zeitliche Abfolge

Bearbeitungsschritte im Abrechnungsprozess

JA
Vorlage der EA 
gegenüber LJA

LJA
Prüfung  und Feststellung der EA    

(ggf. nach Korrektur der EA durch JA)

JA
Feststellung der EA

= endgültiger LB an Träger

Träger
VN-Erstellung und 

Freigabe gegenüber JA

JA
Prüfung und Feststellung des VN

(ggf. nach Korrektur des VN durch Träger)
= VN-Bescheid an Träger

JA
Erstellung JA -VN 

Freigabe/Übersendung an LJA

LJA
Prüfung VN und VN-Bescheid 

an JA

-> -> ->

->->

->

->



Verwendungsnachweisverfahren

Verhältnis Träger – Jugendamt

Voraussetzungen, damit Träger den VN für die Einrichtungen erstellen und für JA freigeben können:

• Endabrechnung (EA) ist für die jeweilige TE vom JA festgestellt (Feststellungsbescheid, in KiBiz.web: grüne Ampel auf rechter Seite bei EA) 

 Mit der Feststellung der EA werden die Zuschüsse in die Einnahmenseite des VN übertragen

• Der VN des Vorjahres wurde vom Träger freigegeben
( = Voraussetzung für eine korrekte Rücklagenfortschreibung)

• Falls der Träger nicht tätig wird: Sanktionsmöglichkeit des JA nach § 20 Abs. 6 KiBiz a. F. (Zurückhaltung von Zuschüssen)
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Verwendungsnachweis Einrichtung

Worauf sollte besonders geachtet werden?

• Entsprechen die angegebenen Zuschüsse dem letzten Bescheid an den Träger oder hat der Träger die voreingestellten Zuschüsse verändert? 
(Warnhinweis)

• Erscheinen die angegebenen Aufwendungen, der Personaleinsatz und die angegebene Mittelverwendung in sich stimmig und plausibel, auch bei 
den reinen Landeszuschüssen?
(ggf. mit Vorjahr und/oder anderen Quellen vergleichen (Mietvertrag, Investitionsunterlagen)

• Ist der VN ausgeglichen? (Warnhinweis)

• Sind Angaben zu Kreditbestand/Tilgung/Zinsen in sich stimmig?
Besteht ggf. Handlungsbedarf bei hohen Kreditbestand?

• Wurden mehr als 2 % Verwaltungskosten vom Träger angegeben? (Warnhinweis)
 Dies ist im Einzelfall möglich; Entscheidung des Jugendamtes; ggf. bei höherer Abweichung Unterlagen anfordern
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Verwendungsnachweis Einrichtung

Worauf sollte besonders geachtet werden?

• Sind Mittelzuführungen an andere Einrichtungen erfolgt?

 Möglich zur Deckung eines Defizites im selben Jahr

 In die Rücklage einer anderen Einrichtung möglich, wenn die Mittel im nächsten Jahr verbraucht werden und die Ausgabe ohne die 
Mittelzuführung nicht möglich war

• Wenn Mittel an/aus anderen Jugendamtsbezirken verschoben werden

 Liegt die Zustimmung des anderen Jugendamtes vor? Stimmen Sie zu?

• Hat der Träger unter 2.11 eine Rücklagenrückzahlung wegen Überschreitung des Rücklagenhöchstbetrages vorgenommen?

 Die Regelung der Rücklagenhöchstbeträge wurde für die KGJ 17/18 – 19/20 ausgesetzt, d. h. hier können die Rücklagen weiter gefüllt werden     

• Bei Schließung der Einrichtung: wird eine vorhandene Rücklage zurückgezahlt?
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Verwendungsnachweis Einrichtung

Worauf sollte besonders geachtet werden?

• Wurde der erste Wert beim Personal erreicht? (Warnhinweis, wenn nicht)
 wenn nicht, weitere Prüfung erforderlich, ob Mittel der Rücklage zugeführt wurden

(nur möglich, wenn der erste Wert erreicht ist, andernfalls Rückzahlung überschießender Mittel, Umkehrschluss aus § 20a Abs. 1 KiBiz a.F.)

• Zusätzlich: Ermessensentscheidung des Jugendamtes, ob Mittel nach § 20 Abs. 5 KiBiz a. F.  zurückgefordert werden
 Wenn Mittel im Rahmen einer Ermessensentscheidung zurückgefordert werden, sind 

− die Mittel über die Meldung nach § 20 Abs. 5 KiBiz a. F. über die Excel-Tabelle dem LJA zu melden
− In KiBiz.web auf der Feststellungsseite des VN anzugeben:

27.08.2024
LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie

• Seite 6



Verwendungsnachweis Einrichtung

• Über die Tiefe der Prüfung, bzw. ob eine örtliche Prüfung/Belegprüfung durchgeführt wird, entscheidet das Jugendamt

• Prüfung des Einrichtungs-Verwendungsnachweises erledigt:

 Bescheid an Träger (Widerrufs- und Rückforderungsbescheid oder Schreiben über Abschluss der Prüfung und Festsetzung der 
Rücklagenbestände)

 Abschluss der Prüfung in KiBiz.web über Button „Verwendungsnachweis feststellen“ dokumentieren 

− dadurch wird der grüne Haken gesetzt

• Nach Bestandskraft der Bescheide an Träger:

 Übersendung des JA-Verwendungsnachweises an LJA
(= aggregierte Übersicht der Träger-VN und Excel-Tabelle über zurückgeforderte Mittel nach § 20 Abs. 5 KiBiz a. F.)

− Es reicht aus, die Unterlagen rechtsverbindlich unterschrieben eingescannt per E-Mail zu übersenden
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Verwendungsnachweis Jugendamt

Aggregierte Übersicht über die Einrichtungs-VN – Worauf ist besonders zu achten?

• Sind alle Einrichtungs-Verwendungsnachweise ausgefüllt ( = grüne Ampel)?

• Wenn eine Einrichtung nicht in Betrieb war und keine Mittel geflossen sind und kein Träger den VN auf grün stellen kann, dann Info bei 
Übersendung der aggregierten Übersicht an das LJA

• Wurden alle Verwendungsnachweise festgestellt (grüner Haken auf rechter Seite)?

• Stimmen die Landeszuschüsse der zus. U3-Pauschalen, Verfügungspauschalen, plusKITAS und SprachKitas, über die sich der Gesamt-JA-VN 
beläuft, mit dem letzten LJA-LB (EA) überein?

• Werden Mittel zusätzlich zu den im VN aufgeführten Mitteln zurückgefordert? (im Rahmen einer Ermessensentscheidung nach § 20 Abs. 5 S. 1 KiBiz 
a.F.)

 gegenüber LJA in Exceltabelle anzugeben

 Dabei bitte im Kommentarfeld das LJA-AZ der betreffenden Einrichtungen nennen und eine kurze Erläuterung, warum die Rückforderung 
erfolgte
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Verwendungsnachweis Jugendamt

• VN-Abgabe des JA:

 Versand des unterschriebenen pdf-Dokuments aus KiBiz.web (aggregierte Darstellung aus Träger-VN)

 ausgefüllten Exceltabelle über im Rahmen einer Ermessensentscheidung nach § 20 Abs. 5 KiBiz a. F. zusätzlich zurückgeforderte Mittel (auch 
bei „Null“-Meldung)

 Es reicht aus, die Unterlagen rechtsverbindlich unterschrieben eingescannt per E-Mail zu übersenden

• Infos:

 LJA hat lediglich eine Leseberechtigung bezogen auf die VN

 Solange der Träger den VN noch nicht gegenüber dem JA freigegeben hat, kann er noch Änderungen vornehmen

 Nach der Freigabe ist eine Korrektur nur möglich, wenn das JA den VN in KiBiz.web zurückgibt
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Weiterführende Informationsquellen  zum Thema Verwendungsnachweis 

• Handbuch in KiBiz.web 

• Ausfüllhinweise zum Verwendungsnachweis 

• Infobuttons in KiBiz.web sowie Warnhinweise 

• Datenexporte in KiBiz.web (für alle Einrichtungen oder Export eines Einrichtungs-VN nach Excel) 

• Rundschreiben Nr. 42/891/2015 zur Rücklagenbildung nach § 20a KiBiz (Erlass vom 15.05.2015) 

• Rundschreiben Nr. 42/4/2017 zur Rücklagenbildung nach § 20a KiBiz (Erlass vom 10.02.2017) 

Ansprechpersonen für Fragen: 

• Technischer Support von KiBiz.web: 
Tel. 0208-77899880 oder hotline@npo-applications.de 

• Mitarbeitende im LJA: 
Zuständigkeitsliste nach Jugendämtern: 
https://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/kinderundfamilien/finanziellefrderungvontagesbetreuung/betriebskostennachkibiz/betriebskostenn 
achkibiz_1.jsp 

mailto:hotline@npo-applications.de
https://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/kinderundfamilien/finanziellefrderungvontagesbetreuung/betriebskostennachkibiz/betriebskostennachkibiz_1.jsp


Vielen Dank!
Zeit für Ihre Fragen
www.lvr.de
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Anhang:

Berechnung 1. Wert

Erforderliches Personal:
FK: 25,53
EK: 25,53

Ist:
FK: 47 -> + 21,47
EK:   7 -> - 18,53

fehlende EK können mit dem Mehr an FK ausgeglichen werden;
Umgekehrt geht dies nicht !
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JA

Vorlage der EA gegenüber LJA

LJA

Prüfung  und Feststellung der EA    

(ggf. nach Korrektur der EA durch JA)

JA

Feststellung der EA

= endgültiger LB an Träger

Träger

VN-Erstellung und Freigabe gegenüber JA

JA

Prüfung und Feststellung des VN

(ggf. nach Korrektur des VN durch Träger)

= VN-Bescheid an Träger



JA

Erstellung JA -VN 

Freigabe/Übersendung an LJA

LJA

Prüfung VN und VN-Bescheid an JA

->

->

->

->
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Verwendungsnachweisverfahren

Verhältnis Träger – Jugendamt



Voraussetzungen, damit Träger den VN für die Einrichtungen erstellen und für JA freigeben können:

Endabrechnung (EA) ist für die jeweilige TE vom JA festgestellt (Feststellungsbescheid, in KiBiz.web: grüne Ampel auf rechter Seite bei EA) 

Mit der Feststellung der EA werden die Zuschüsse in die Einnahmenseite des VN übertragen

Der VN des Vorjahres wurde vom Träger freigegeben
( = Voraussetzung für eine korrekte Rücklagenfortschreibung)

Falls der Träger nicht tätig wird: Sanktionsmöglichkeit des JA nach § 20 Abs. 6 KiBiz a. F. (Zurückhaltung von Zuschüssen)
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Verwendungsnachweis Einrichtung

Worauf sollte besonders geachtet werden?



Entsprechen die angegebenen Zuschüsse dem letzten Bescheid an den Träger oder hat der Träger die voreingestellten Zuschüsse verändert? (Warnhinweis)



Erscheinen die angegebenen Aufwendungen, der Personaleinsatz und die angegebene Mittelverwendung in sich stimmig und plausibel, auch bei den reinen Landeszuschüssen?
(ggf. mit Vorjahr und/oder anderen Quellen vergleichen (Mietvertrag, Investitionsunterlagen)



Ist der VN ausgeglichen? (Warnhinweis)



Sind Angaben zu Kreditbestand/Tilgung/Zinsen in sich stimmig?
Besteht ggf. Handlungsbedarf bei hohen Kreditbestand?



Wurden mehr als 2 % Verwaltungskosten vom Träger angegeben? (Warnhinweis)

Dies ist im Einzelfall möglich; Entscheidung des Jugendamtes; ggf. bei höherer Abweichung Unterlagen anfordern
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Verwendungsnachweis Einrichtung

Worauf sollte besonders geachtet werden?



Sind Mittelzuführungen an andere Einrichtungen erfolgt?

Möglich zur Deckung eines Defizites im selben Jahr

In die Rücklage einer anderen Einrichtung möglich, wenn die Mittel im nächsten Jahr verbraucht werden und die Ausgabe ohne die Mittelzuführung nicht möglich war

Wenn Mittel an/aus anderen Jugendamtsbezirken verschoben werden

Liegt die Zustimmung des anderen Jugendamtes vor? Stimmen Sie zu?

Hat der Träger unter 2.11 eine Rücklagenrückzahlung wegen Überschreitung des Rücklagenhöchstbetrages vorgenommen?

Die Regelung der Rücklagenhöchstbeträge wurde für die KGJ 17/18 – 19/20 ausgesetzt, d. h. hier können die Rücklagen weiter gefüllt werden     

Bei Schließung der Einrichtung: wird eine vorhandene Rücklage zurückgezahlt?
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Verwendungsnachweis Einrichtung

Worauf sollte besonders geachtet werden?



Wurde der erste Wert beim Personal erreicht? (Warnhinweis, wenn nicht)

wenn nicht, weitere Prüfung erforderlich, ob Mittel der Rücklage zugeführt wurden
(nur möglich, wenn der erste Wert erreicht ist, andernfalls Rückzahlung überschießender Mittel,  Umkehrschluss aus § 20a Abs. 1 KiBiz a.F.)



Zusätzlich: Ermessensentscheidung des Jugendamtes, ob Mittel nach § 20 Abs. 5 KiBiz a. F.  zurückgefordert werden

Wenn Mittel im Rahmen einer Ermessensentscheidung zurückgefordert werden, sind 

die Mittel über die Meldung nach § 20 Abs. 5 KiBiz a. F. über die Excel-Tabelle dem LJA zu melden

In KiBiz.web auf der Feststellungsseite des VN anzugeben:
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Verwendungsnachweis Einrichtung

Über die Tiefe der Prüfung, bzw. ob eine örtliche Prüfung/Belegprüfung durchgeführt wird, entscheidet das Jugendamt

Prüfung des Einrichtungs-Verwendungsnachweises erledigt:

Bescheid an Träger (Widerrufs- und Rückforderungsbescheid oder Schreiben über Abschluss der Prüfung und Festsetzung der Rücklagenbestände)

Abschluss der Prüfung in KiBiz.web über Button „Verwendungsnachweis feststellen“ dokumentieren 

dadurch wird der grüne Haken gesetzt

Nach Bestandskraft der Bescheide an Träger:

Übersendung des JA-Verwendungsnachweises an LJA
(= aggregierte Übersicht der Träger-VN und Excel-Tabelle über zurückgeforderte Mittel nach § 20 Abs. 5 KiBiz a. F.)

Es reicht aus, die Unterlagen rechtsverbindlich unterschrieben eingescannt per E-Mail zu übersenden
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Verwendungsnachweis Jugendamt

Aggregierte Übersicht über die Einrichtungs-VN – Worauf ist besonders zu achten?



Sind alle Einrichtungs-Verwendungsnachweise ausgefüllt ( = grüne Ampel)?

Wenn eine Einrichtung nicht in Betrieb war und keine Mittel geflossen sind und kein Träger den VN auf grün stellen kann, dann Info bei Übersendung der aggregierten Übersicht an das LJA

Wurden alle Verwendungsnachweise festgestellt (grüner Haken auf rechter Seite)?

Stimmen die Landeszuschüsse der zus. U3-Pauschalen, Verfügungspauschalen, plusKITAS und SprachKitas, über die sich der Gesamt-JA-VN beläuft, mit dem letzten LJA-LB (EA) überein?

Werden Mittel zusätzlich zu den im VN aufgeführten Mitteln zurückgefordert? (im Rahmen einer Ermessensentscheidung nach § 20 Abs. 5 S. 1 KiBiz a.F.)

gegenüber LJA in Exceltabelle anzugeben

Dabei bitte im Kommentarfeld das LJA-AZ der betreffenden Einrichtungen nennen und eine kurze Erläuterung, warum die Rückforderung erfolgte
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Verwendungsnachweis Jugendamt

VN-Abgabe des JA:

Versand des unterschriebenen pdf-Dokuments aus KiBiz.web (aggregierte Darstellung aus Träger-VN)

ausgefüllten Exceltabelle über im Rahmen einer Ermessensentscheidung nach § 20 Abs. 5 KiBiz a. F. zusätzlich zurückgeforderte Mittel (auch bei „Null“-Meldung)

Es reicht aus, die Unterlagen rechtsverbindlich unterschrieben eingescannt per E-Mail zu übersenden

Infos:

LJA hat lediglich eine Leseberechtigung bezogen auf die VN

Solange der Träger den VN noch nicht gegenüber dem JA freigegeben hat, kann er noch Änderungen vornehmen

Nach der Freigabe ist eine Korrektur nur möglich, wenn das JA den VN in KiBiz.web zurückgibt
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Weiterführende Informationsquellen zum Thema Verwendungsnachweis

Handbuch in KiBiz.web

Ausfüllhinweise zum Verwendungsnachweis 

Infobuttons in KiBiz.web sowie Warnhinweise

Datenexporte in KiBiz.web (für alle Einrichtungen oder Export eines Einrichtungs-VN nach Excel)

Rundschreiben Nr. 42/891/2015 zur Rücklagenbildung nach § 20a KiBiz (Erlass vom 15.05.2015)

Rundschreiben Nr. 42/4/2017 zur Rücklagenbildung nach § 20a KiBiz (Erlass vom 10.02.2017)



Ansprechpersonen für Fragen:

Technischer Support von KiBiz.web:
Tel. 0208-77899880 oder hotline@npo-applications.de

Mitarbeitende im LJA:
Zuständigkeitsliste nach Jugendämtern:         https://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/kinderundfamilien/finanziellefrderungvontagesbetreuung/betriebskostennachkibiz/betriebskostennachkibiz_1.jsp







Vielen Dank!
Zeit für Ihre Fragen

www.lvr.de
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Anhang:

Berechnung 1. Wert





Erforderliches Personal:

FK: 	25,53

EK: 	25,53



Ist:

FK: 	47 	->	 +	21,47

EK:   	7	->	 - 	18,53



fehlende EK können mit dem Mehr an FK ausgeglichen werden;
Umgekehrt geht dies nicht !
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Die Priifung des Verwendungesnachweises wurde abgeschlossen.:

Feststellungen:

Festgestellte Riickforderung:

@

0,00€
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Berechnung der Personalstunden In PDF umwandeln

3.1.1 Fachkraftstunden durch FK: @ 47,00 durchschn. Wochenstunden/KGJ

3.1.2 Fachkraftstunden durch EK: @ 0,00 durchschn. Wochenstunden/KGJ
3.1.3 Fachkraftstunden durch BP: @ 0,00 durchschn. Wochenstunden/KGJ
Fachkraftstunden gesamt: 47,00 durchschn. Wochenstunden/KGJ
3.2.1 Erganzungskraftstunden: 7,00 durchschn. Wochenstunden/KGJ
3.2.2 Erganzungskraftstunden durch BP: 0,00 durchschn. Wochenstunden/KGJ
Erganzungskraftstunden gesamt: 7,00 durchschn. Wochenstunden/KGJ
3.3 freigestellte Leitungsstunden: & 0,00 durchschn. Wochenstunden/KGJ
3.4 Berufspraktikantinnen: 0,00 durchschn. Wochenstunden/KGJ
3.5 sonstiges Betreuungspersonal (Stunden): 0,00 durchschn. Wochenstunden/KGJ
3.6 sonstige Hinweise zu
den Personalkosten:

v
3.6a Ausweis der in Ziff. 2.1 enthaltenen Riickstellung fiir GTK- 0,00€

Altersteilzeitvertrage:

Darstellung des Personaleinsatzes laut Anlage zu § 19 KiBiz: @

Fachkraftstunden (erster Wert): 25,53 durchschn. Wochenstunden/KGJ
Personalkraftstunden (erster und zweiter Wert): @ 34,82 durchschn. Wochenstunden/KGJ
Erganzungskraftstunden (erster Wert): 25,53 durchschn. Wochenstunden/KGJ
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